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KARLHONAYII . Ausgabe. Wien ,am .Am .2l .März. 1931.

DerVerwaltungsgerichtshofüberdieNahrungs-oderGenussmittelabgabe:
ZwanzigKlagenaufRückzahlungvonSteuerbeträgenabgewiesen .

ImSommerdes vorigenJahres hat der RechtsanwaltDr .Al- ¬
fons Fasser eine ReihevonKlagenauf Rückzahlunggeleisteter Betrögo
an Nahrungs - oderGenussmittelabgabe eingebracht .DerVerwaltungsgerichts - ¬

hofhatschonfrüherfünfKlagenohneweiteresVerfahrenzurückgewiesen,
Heutefand nundie Verhandlungüber weitere zwanzigKlagenstatt .Alledie - ¬

seKlagensindschablonenmässighergestelltundbehaupten,dassdiebe-¬
zahlten AbgabebeträgeSubsistenzmitteldarstellen ,die durchArtikel 5und
6 desStaatsgrundgesetzesvom21. Dezember1867demStaatsbürgerverfassungs-¬
mässiggewährleistet seien und daher zurückverlangtwerdenkönnen .

Zur Verhandlungwar eine grosse Anzahlvon Zuhörernaus
demKreise der Gastwirte und die Kläger selbst erschienen ,die sichteils
im kleinen Zuhörerraum,teils im Vorzimmervor der offenen Tür desVerhand- ¬

lungssaalesaufhielten.DerVorsitzende,PräsidentDr .Kamitz,eröffneteum
10UhrdieVerhandlung;ReferentwarHofratDr .Bartsch.DerPräsidentver-¬
kündete ,dassdemAntragdesKlagevertreters ,jedenFall einzelnzuverhan-
deln,nicht stattgegebenwerde . Eswerdezuerst über die Klagedes MartinB.
verhandelt undhierüber das Erkenntnisverkündigtwerden ;sodannwerdeder
Gerichtshofbeschliessen ,ob überdie übrigengleichartigenKlageneinzeln
zuverhandelnsei .

NachAufrufderSacheerteiltederVorsitzendedemKlage-¬
vertreterDr .FasserdasWort.Dieserführteaus,esgebewedereineformel-¬
le noch eine materielle Rechtskraft in diesen Fällen ,weil derVerfas - ¬

sungsgerichtshof das Gesetz über die Nahrungs - oderGenussmittelabgabefür
verfassungswidrigerklärt habe .DieKlägerseien in einemRechtsirrtumbe- ¬

fangengewesenundvondenMagistratsbeamtengezwungenworden ,Ueberein-¬
kommenzu unterzeichnen,unterder Drohung ,dass sie sonst mit einernoch

höherenAbgabewürdenbemessenwerden.DasGesetzsei mangelhaft ,dieZah-¬
lungenseien indebite ( ohneVerpflichtung )geleistet worden ,weil dasGe- ¬
setz verfassungswidrigsei .Weitausholendsprachder Klagevertreterdarü-¬
ber ,dass die Abgabenicht auf die Gästeüberwälztwerdenkönneunddass
dieGastwirteunterihrerLastzusammenbrächen.ErkamsogaraufdieWohn-¬
bausteuerzusprechen ,wasihmwiederholteErmahnungenunddieBemerkung
desVorsitzendeneintrug :„ Dasgehörtnichthicher ,Siesindhierinkeiner

Volksversammlung".
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DerVertreterderbelangtenGemeindeWien,SenatsratDr .Urban,
beschränktesichaufdiesachlich-juristischeDarlegung ,dassdenKlägern
einvermögensrechtlicherAnspruchgegendieGemeindenichtzustehe ,weil
essichumSteuerzahlungenhandle ,dieaufGrundeinesordentlichenBo-¬
messungsverfahrensentrichtetwordenseien ,undweildaherdieserKlage
infolgeNichtanfechtungderBescheidebetreffenddieEinreihungindie
AbgabepflichtundderunanfechtbargewordenenAbrechnungenderEinwand
derentschiedenenSacheontgegenstehe.DieVersäumungderBeschwerdefrist
gegendie erflossenen Entscheidungenim Abgabeverfahrenkönnenichtda- ¬

durchumgangenwerden,dassdieParteibehaupte,inderAbgabenbemessungliegeeineGesetzwidrigkeit,diederParteidasRechtgebe,sieimKlago-¬
wegefeststellenzulassen .DerBerufungaufdieVerfassungswidrigkeitdos
Nahrungs-oderGenussmittelabgabegesetzesseidadurchzubegegnen,dassder
VerfassungsgerichtshofinseinemErkenntnisvom22 .Jännor1930selbstaus-¬
gesprochenhabe ,dassdieAufhebungerstmit . Jänner1931in Krafttrete .
GleichimAnfangseinerAusführungenwurdederBeklagtenvertreterdurch
Zwischenrufeund Unruheim Auditoriumunterbrochen ,was vomPräsidentenge- ¬
rügtwurde.

DerGerichtshoflehntealleBeweisanträgealsunerheblichab.
Es warnämlichverlangtworden ,dass die Gastwirteunddie Referentendes
MagistratesüberdasZustandekommenderBemessungenvordemGerichtshof
einzuvernehmenseien .Die beiden Klagendes Gastwirtes Martin B .wurden

abgewiesenundderGemeindeWiendie KostenimBotragevon200Schilling
zuerkannt .

DieBegründungdesUrteilesbesagt :DerKlägerhatinerster
LiniedieVerletzungverfassungsgesetzlichgewährleisteterRechtegeltend
gemacht.IndieserSacheist aberderVerwaltungsgerichtshofimHinblick
auf die BestimmungendesArtikels1 desBundes-Verfassungsgesetzesun-¬
zuständig .Ueberdie Frageder Verfassungsmässigkeitdes Nahrungs- oderGo- ¬

nussmittelabgabegesetzeshatderVerfassungsgerichtshofgleichfallsont-¬
schieden und ausgesprochen ,dass dieses Gesetz noch bis zum31 .Dezember

1930inKraftbleibe .EsfehltalsodieRechtswidrigkeitalsGrundlagefür
dieSchadenersatzklage.VoneinemIrrtumüberdsGesetzkannkeineRede
sein . AuchZwanglag nicht vor,solcher Zwangläge nur vor,wennbehauptet
underwiesenwürde ,dasser vonderGegenparteidadurchausgeübtwurde,
dassderKlägerin ungerechteFurchtversetztwordensei .DerRückforde-¬
rungsanspruchsei unbegründet,weildieAbgabevorschreibunginRechtskraft
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erwachsen ist .Gerade die Rechtskraft ist eines der vornehmsten Güter ,das

vonjedemRechtsstaatgeschütztwerdenmuss.InfolgedieserRochtskraft
war der Gerichtshof nicht in der Lage,sich mit den das Verfahrenbetref - ¬

fendenEinwendungenzu befassen,er musstevielmehrvonderRechtskraft
dieser Vorschreibungenausgehen .Aufden Umstand ,dass der Klägerdurchdie

SteuerhartgetroffenunddieLebensfähigkeitseinesGeschäftesinFrage
gestellt wurde,kann ein Rückforderungsanspruch nicht gegründetwerden,son - ¬

dern nur auf einen Rechtsgrund ,der nachder Vorschreibungentstandenist .
Ein solcher wurdeaber nicht geltend gemacht .Alle sonstigen Gründeaber

wurdendurchdasVerfahrenerfasst .

HieraufverkündetederVorsitzende,derGerichtshofhabebe-¬
schlossen ,das Verfahrenüber die übrigenKlagenzu vereinigen .Dr .Fasser
widersprach ,der Vorsitzende ging jedoch darüber hinwegund erteilte dem
BerichterstatterdasWort .NachkurzerDarlegung ,dassdie anderen18Fälle
gleichartig seien,stellte Dr .FasserdenAntragauf VertagungwegenFüh-¬
lungnahmemitseinenKlientenundStellungnahmezurBegründungdeseben
verkündetenErkenntnisses.DerGerichtshofbeschlossjedoch ,dieAnträgeauf
Vertagungabzulehnen .Der Präsident liess darauf die Namender übrigenKlä- ¬

ger aufrufen .Bis auf acht waren alle anwesendund erklärten porsönlich ,

ihre Klagezurückzuzichen.TrotzdemzogDr .Fasserdie Klagenfür dieAbwe-¬
sendennichtzurückundstellte nochmalsdenVertagungsantrag,weilor
sonst bis in die Nachtstundensprechenmüsse .DerVertagungsantragwurde
neuerlichabgelehnt .Dr .Fassererhielt das Wortmit der neuerlichenMahnung,
beiderSachezubleiben . ErsprachübereinenFall,überdieschlechteLage
des Geschäftesunddass es keine formaleRechtskraft gebe .Wenndieanderen
Klagerdie Klagenzurückgezogenhaben,sohätten sie das Erkenntnisnicht
verstanden .Hieraufkritisierte Dr .Fasserdas Erkenntnis ,woraufderPräsi-¬
dent ihmmit der Wortentzichungdrohte .Als Dr .Fasser neuerlich überEin- ¬
reihungundTragbarkeitder Abgabesprach ,entzogihmder Präsidentdas
Wortunderteilte es demVertreterder Gemeinde,der sich auf dasebenver-¬kündete Erkenntnis berief .

Nachhalbstündiger Beratungverkündeteder Gerichtshofum3 UhrnachmittagsdasabweisendeErkenntnis .FürdieAbweisungderKlagen
warendieselben Erwägungenmassgebendwie beimersten Fall .WasdieEinwen- ¬
dungenbetreffend Zwanganbelangt,so sei vorgebracht worden ,dass eineEr- ¬
höhungder GebührenvorschreibungundKontrollmassnahmenangedrohtworden
seien .BeideMassnahmenseien aber imGesetzvorgeschrieben .WennsichdieKlägerdurchsolche Massnahmenbeschwerterachtet hätten ,wäreihnendie
Möglichkeit gegeben gewesen ,den Berufungswegzu betreten und denVerwal- ¬
tungsgerichtshof anzurufen .

Schliesslich erklärte Präsident Dr .Kamitz ,der GerichtshofhabenurmitRücksichtaufdie ganzbesonderenVerhältnissedesFallesvonder
Verhängungeiner vomBeklagtenvertreterbeantragtenMutwillensstrafeund
von der Verhängung einer Ordnungsstrafe gegen Dr .Fasser wegen seines unge - ¬
bührlichen Verhaltensabgesehen .
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